
Zwischen der Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

und

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Bremen e'V.

Wachmannstraße 9

28209 Bremen

wird gemäß $ 77 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Vlll) folgende

Vereinbarung zur Erbringung von Leistungen der Schulbegleitung als Hilfen zu einer

Schulbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß $ 35a SGB Vlll i.V'm. $ 112 Abs.

{ Nr.1 SGB lX

geschlossen

l. Allgemeines

S 1 lnhalt der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung umfasst die Grundsätze und. allgemeine Regelungen sowie die

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die Erbringung der Leistungungen der Schulbe-

gleitung als Teilhabe an Bildung nach $ 35a SGB Vlll i.V.m. S 112 Abs 1. Nr. 1 SGB lX.

$ 2 Zielsetzung

1) Nach g 3 Abs. 4 S. 1 Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) haben die Bremischen

Schulen den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Dies beinhaltet insbe-

sondere, dass der Unterricht und das weitere Schulleben für behinderte und nicht behin-

derte Schüler:innen gestaltet wird ($ 4 Abs. 5 S. 1 BreSchulG). Vor diesem Hintergrund

kommt der Schulbegleitung für Schüler:innen mit einer Behinderung eine besondere Be-

deutung zu.
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2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen auch mit den Verbänden der freien Wohl-

fahrtspflege zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung

und Durchführung ihrer Aufgaben. Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass

sich die Eingliederungshilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der

Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die örtlichen Träger der öffenflichen Jugend-

hilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet

der Eingliederungshilfe angemessen unterstützen. Auch sollen die örtlichen Träger der

öffentlichen Jugendhilfe von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen, wenn die

Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht wird. Die vorliegende

Vereinbarung konkretisiert diese Anforderungen an die Zusammenarbeit der örflichen

Träger der Jugendhilfe mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für die Erbringung

der Leistungen der schulbegleitung als Hilfen zu einer schulbildung.

$ 3 Kooperationspflichten

Die Schulbegleitung ist in enger Kooperation mit der jeweiligen Schule, die die jeweiligen Leis-

tungsberechtigten besuchen, zu erbringen. Dabei muss dem (sonder-)pädagogischen Bedarf

der Leistungsberechtigten und deren behinderungsbedingten zusätzlichen Eingliederungsbe-

dart zur Teilhabe in der Schule Rechnung getragen werden.

ll. Leistungsvereinbarung

$ 4 Grundlagen der Leistung

1) Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht der Leistungsbeschreibung

Schulbegleitung - Eingliederungshilfe nach $ 35a SGB Vlll i.V.m. S 112 Abs I Nr.

I SGB lX (Anlage 1).

2) Der zu betreuende Personenkreis, Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen, die
personelle Ausstattung sowie die Qualifikation des Personals ist der Leistungsbeschrei-

bung zu entnehmen.

3) Bei den Leistungen der Schulbegleitung handelt es sich um Unterstützungsleistungen

Sie sollen die durch die Behinderung bestehenden Beeinträchtigungen beseitigen bzw
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mildern und die Teilhabe am Schulleben ermöglichen. Das Leistungsangebot muss aus-

reichend, geeignet, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Dem Leistungserbringer obliegt

es, dies zu gewährleisten.

4) Offenbart sich im laufenden Schuljahr im Rahmen der Leistungserbringung ein Mehr-

oder Minderbedarf, ist dieser der leistungsbewilligende Stelle unverzüglich, unter Darle-

gung der Umstände, anzuzeigen. Die leistungsbewilligende Stelle entscheidet nach Prü-

fung über die Anpassung der Art und des Umfangs der Leistung. Jegliche Anderungen

der Leistung, sei es nach Art oder Umfang, bedürfen der Feststellung und Kostenzusage

durch die leistungsbewilligende Stelle.

$ 5 Personelle Ausstattung

1) Auswahl des Personals und Kooperation

a) Die Auswahl und Anstellung der zur Ausführung der Schulbegleitung jeweils geeigneten

und erforderlich erscheinenden Mitarbeiter:innen obliegen dem Leistungserbringer. Sie

orientiert sich am festgesetzten Bedarf des Leistungsberechtigten und den Bedingungen

des Einsatzortes.

b) Die eingesetzten Schulbegleitungskräfte sind Beschäftigte des Leistungserbringers und

unterliegen in arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht ausschließ-

lich den zwischen ihnen und dem Leistungserbringer getroffenen arbeitsvertraglichen

Vereinbarungen. Der Leistungserbringer hat als Arbeitgeber die alleinige Dienst- und

Fachaufsicht. Er allein übt das arbeitgeberseitige Direktionsrecht aus. Der Leistungser-

bringer trägt dafür Sorge, dass die von ihm eingesetzten Schulbegleitungskräfte das

Hausrecht der Schulleitung beachten. Zur Erreichung einer optimalen Förderung der

Schüler:innen stellt der Leistungserbringer sicher, dass die Schulbegleitungskräfte im

Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen Aufgaben eng mit der Schule kooperieren und die

Schule beider Umsetzung schüler:innenbezogener Maßnahmen und Anweisungen un-

terstützen.

2l Qualifikation der Mitarbeiter:innen

a) Aus der Art der Behinderung und den Umständen des Einzelfalles folgen spezifische

Anforderungen an die Qualifikation der Schulbegleitungen. Die einzusetzende Qualifika-

tion der Schulbegleitung wird im Hilfeplanverfahren festgelegt.

b) Dem entsprechend sind vom Leistungserbringer, in Abhängigkeit zu der Art und Schwere

der Behinderung der Leistungsberechtigten, Mitarbeiter:innen mit den in der Ziff .7.2 der
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Leistungsbeschreibung (Anlage 1) aufgeführten Qualifikationen in der Schulbegleitung

einzusetzen.

3) Tarifliche Vergütung des Personals

a) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu ver-

güten.

b) Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der DRK-Reformtarifuertrag vom 31.01.1984 i.d.

Fassung des 49. Anderungstarifuertrages zum DRK-Reformtarifuertrag sowie des 13.

Anderungstarifuertrages zum TVÜ-DRK vom 15. Mai2023für alle Beschäftigten mit den

entsprechenden Entgelttabellen angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbeson-

dere die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grunder-

gütung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und

Berufserfahrung der Arbeitnehmer:innen anknüpfen, Einmalzahlungen, Jahressonder-

zahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Mindesteinhaltung der jewei-

ligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppierungsgrundsätze des Tarif-

vertrags.

c) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten der Assistenzkräfte betragen ab

dem 01 .01.2026für
. angelernte nichtpädagogische Kräfte / sozialerfahrene personen

(Tätigkeitsgruppe A):
. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe B):
. pädagogische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C): 

und ab dem 01 .10.2026für
. angelernte nichtpädagogische Kräfte / sozialerfahrene personen

(Tätigkeitsgruppe A):
. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe B):
. pädagogische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C):

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeitgeberbruttos für eine Vollzeit-Assis-

tenzkraft ist zu beachten, dass dieses auf Grund von schulfreien Zeiten, die nicht durch
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abrechenbare indirekte Zeiten oder Urlaubsanspruch gedeckt sind, um 5o/o auf 95% re-

duziert wird. Dies geschieht, damit eine ganzjährige, durchgängigen Zahlung der Mo-

natspauschalen möglich ist.

d) Die Fachliche Leitung umfasst die fachlich-pädagogische Leitung sowie die Koordination

und Qualitätssicherung der Leistungserbringung. Die dazu erforderlichen Stellen sind

nach dem Personalschlüssel 1 zu 40 zu ermitteln. Die durchschnittlichen Arbeitge-

berbruttojahreskosten für die Fachliche Leitung betragen

ab dem 01.01.2026: und

ab dem 01.10.2026: 

e) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten des Personals ergeben sich aus

den Kalkulationsunterlagen (Anlage 2). Sie werden vom Leistungserbringer prospektiv,

unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung

notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

4l Koordination und Sicherstellung der personellen Ausstattung

a) Es steht der leistungsbewilligenden Stelle frei, den Nachweis der Eignung der eingesetz-

ten Mitarbeiter:innen im laufenden Schuljahr zu überprüfen und in diesem Zusammen-

hang aktuelle Führungszeugnisse anzufordern.

b) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, soweit ein Vertrag mit neuen Leistungsberech-

tigten zustandekommt, die benötigten Stellen mit fachlich und persönlich geeigneten Mit

arbeiter:innen zu besetzen. lst es dem Leistungserbringer nicht möglich die Stellen zu

besetzen, hat er Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Träger der Jugendhilfe zu

halten.

c) lm Falle einer notwendig werdenden Auswechselung von Mitarbeiter:innen hat der Leis-

tungserbringer die leistungsbewilligende Stelle, wenn möglich, zeitlich vor der Aus-

wechslung, andernfalls unverzüglich danach, zu unterrichten.

d) Der Leistungserbringer stellt durch innerbetriebliche Regelungen sicher, dass den für die

Schulbegleitung eingesetzten Mitarbeiter:innen ihr Erholungsurlaub in der Regel nur

während der Schulferien zu gewähren ist. Der Leistungserbringer garantiert, sofern ein-

gesetzte Mitarbeiter:innen ihren Urlaub nicht innerhalb der Schulferien nehmen können,

die Schulbegleitung weiterhin sicherzustellen.



Seite 6 zur Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem DRK ab dem 01.01.2026

$ 6 Betriebsnotwendige Anlagen und sächliche Ausstattung

Der Arbeitsplatz im Bereich der Schule ist ausgestattet. Darüberhinausgehende notwendige

sachliche Ausstattungen, z. B. Wickeltische, etc., werden ebenfalls von der Schule zur Verfü-

gung gestellt.

$ 7 Unterbrechung der Assistenzleistung

1) Bei Unterbrechung der vereinbarten Leistung der Schulbegleitung aufgrund von Krank-

heits- oder Ausfalltagen der Leistungsberechtigten, wird die vereinbarte Vergütung für

den im Leistungsbescheid bewilligten Stundenumfang längstens für 30 zusammenhän-

gende Abrechnungstage vom örtlichen Träger der Jugendhilfe fortgezahlt. Darüber hin-

aus erfolgt eine Fortzahlung der Vergütung nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser

Frist mit der leistungsbewilligenden Stelle über die Fortzahlung der Vergütung erzielt

worden ist.

2) Die betroffenen Mitarbeiter:innen des Leistungserbringers müssen in jedem der vorge-

nannten Fälle vorrangig zu Vertretungsarbeiten bei anderen Leistungsberechtigten her-

angezogen werden, soweit mit diesen ein Vertrag zur Erbringung von Leistungen der

Schulbegleitung zustande kommt.

3) Bei Unterbrechung der vereinbarten Assistenzleistung aufgrund von Krankheit der As-

sistenzkraft, kann ohne Weiteres das Entgelt für bis zu 6 zusammenhängende Wochen

fortgezahlt werden. Der Leistungserbringer stellt im Falle des Ausfalls einer eingesetz-

ten Assistenzkraft, in der Regel zeitnah eine Vertretung, sofern diese unter Berücksich-

tigung der Umstände des betroffenen Einzelfalls möglich ist und für fachlich sinnvoll er-

achtet wird. Die Vertretung erfolgt nur, sofern eine schul-interne Vertretungsregelung

nicht möglich ist. Die Vertretungsregelung wird nach einem Jahr durch die Vertrags-

kommission evaluiert (Praxistauglichkeit etc.) und bei Bedarf angepasst.

$ 8 Leistungsverpflichtung

1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die im Rahmen der Eingliederungshilfe notwendi-

gen Bedarfe des jeweiligen Leistungsberechtigten an der diesem zugewiesenen Schule

abzudecken, vgl. Anlage 1 dieser Vereinbarung.
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2) Der Leistungserbringer garantiert, dass er die im Leistungsbescheid festgelegten Leis-

tungen vollumfänglich erbringen kann. Sollten während der Laufzeit der Vereinbarung

Umstände eintreten, aufgrund derer der Leistungserbringer nicht mehr zur Erbringung

sämtlicher in der Anlage 1 beschriebener Leistungen in der Lage ist, hat er dies gegen-

über der leistungsbewilligenden Stelle unverzüglich anzuzeigen.

$ 9 Qualität der zu erbringenden Leistung

1) Der Leistungserbringer ist verantwortlich für die Qualität der zu erbringenden Leistun-

gen. Die Qualität der Leistungen wird durch Anforderungen an die Eigenschaft und Merk-

male einer sozialen Dienstleistung- bzw. Maßnahme (Leistungsstandards) beschrieben,

die erfüllt werden müssen, damit das Angebot geeignet ist, den Erfordernissen einer

bedarfsgerechten Leistungsvereinbarung zu entsprechen. Der Leistungserbringer er-

stellt im Rahmen dieser Qualitätsbeschreibung Konzepte, aus denen die Erfordernisse,

Merkmale und Eigenschaften hervorgehen.

2) Der Leistungserbringer stellt, sofern noch nicht vorhanden, den Aufbau eines internen

Qualitätsmanagements mit den üblichen Aufgabenverteilungen, Evaluationsinstrumen-

ten, etc. verbindlich sicher. lnnerhalb dieses internen Qualitätsmanagements werden

Struktur, Prozess und Ergebnisqualität durch angemessene Qualitätssicherungsmaß-

nahmen und lnstrumente gesteuert und verantwortet.

$ 10 Dokumentation der Leistungen

Die Leistungserbringung in der Schulbegleitung ist in überprüfbarer Form zu dokumentieren.

Die Dokumentationen sind Eigentum des Leistungserbringers und werden durch diesen archi-

viert. Es wird eine Dokumentation geführt, die für die Dauer der Erbringung der Leistung Schul-

begleitung bei der Schulleitung verwahrt wird. Die Schulleitung hat für die Dauer der Schulbe-

gleitung jedezeit Einblick in die Dokumentation.

$ 11 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen

1) Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 78f SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses Leistungsangebot.
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2) Die Qualitätsberichtserstattung erfolgt analog der Vorgaben zur Schulbegleitung

SGB lX. Der Leistungserbringer das Berichtsraster Qualitätsprüfung (Anlage 3) bis zum

31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, Soziales,

Jugend und lntegration. Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das vergangene Kalen-

derjahr.

3) Ebenso gelten die bestehenden Rechte zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung so-

wie zur Kürzung der Vergütung, welche auch für die Schulbegleitung SGB lX Anwen-

dung finden.

lll. Vergütungsvereinbarung

$ 12 Vergütungsanspruch

1) Für die Zeitab dem 01 .01.2026wird zurAbgeltung der erbrachten Leistungen ein Entgelt

vereinbart.

2) ErbrachteAssistenzleistungendurch:

. angelernte nichtpädagogische Kräfte / sozialerfahrene personen

(Tätigkeitsgruppe A)

. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe B)

. pädagogische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C)

werden mit einem Entgelt je Leistungsstunde vergütet, das abhängig vom bewilligten

Leistungsumfang des Leistungsberechtigten, auf eine Monatspauschale hochgerechnet

wird (Berechnung: Entgelt je Leistungsstunde der Tätigkeitsgruppe x bewilligter Leis-

tungsumfang in der Schulbegleitung pro Woche x4,34 Wochen pro Monat).

Ab dem 01.01.2026:

Tätigkeitsgruppe

A B c
Entgelt je

Leistungstunde
29,80 € 33,20 € 37,36 €
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Nachrichtlich: Umrechnung der Monatspauschale bei der Bewilligung von einer Stunde

pro Woche (Basiswert für die Hinterlegung in der Fachsoftware):

Tätigkeitsgruppe

A B c

Monatspauschale

(Bewilligung 1 Std

pro Woche)

129,33€ 144,09 C 162,14€.

Ab dem 01.10.2026:

Tätigkeitsgruppe

A B c

Entgelt je

Leistungstunde
30,52 € 34,00 € 38,27 €

Nachrichtlich: Umrechnung der Monatspauschale bei der Bewilligung von einer Stunde

pro Woche (Basiswert für die Hinterlegung in der Fachsoftware):

Tätigkeitsgruppe

A B C

Monatspauschale

(Bewilligung 1 Std

pro Woche)

132,46€ 147,56€ 166,09 €

3) Die Grundlagen zur Ermittlung der genannten Vergütung sind den beigefügten Kalkula-

tionsunterlagen (Anlage 2) zu entnehmen.

4) Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.8. Vor- und Nachbereitung, Fahrt-

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den errechneten

Monatspauschalen sind beiwirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen Per-

sonal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Assistenz, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung), Geschäftsführung

und allgemeine Venryaltung sowie alle notwendigen Sachkosten und lnvestitionskosten

abgegolten sind.
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5) Die Abrechnung der Monatspauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung im laufen-

den Monat nach Tagessätzen. Die jeweiligen Tagessätze werden mit dem Divisor 30,4

ermittelt. Für die Abrechnung des Teilmonats wird eine 7-Tagewoche zugrunde gelegt.

6) Eine Abrechnung der Vergütung ist nur zulässig, wenn eine entsprechende Zusiche-

rung der Übernahme der Vergütung des zuständigen örtlichen Trägers der Jugendhilfe

im Einzelfall vorliegt.

lV. Vereinbarungszeitraum

1) Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01.01.2026 und wird mit einer

Mindestlaufzeit von 24 Monaten, also mindestens bis zum 31.12.2027 , auf unbestimmte

Zeit geschlossen.

2) Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Vereinbarung kann, unter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Min-

destlaufzeit, mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

3) Bei Neu-Abschluss des DRK-Reformtarifuertrages, kann diese Vereinbarung zum Ende

des Monats, in dem der Neu-Abschluss erzielt wurde, von jeder Vertragspartei ohne Ein-

haltung einer Frist, zum Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung der Personal-

kosten, gekündigt werden. Aufgrund des Tarifabschlusses veränderte Personalkosten

sind mit geeigneten Nachweisen zu belegen. lst ein pauschalierter Satz zur Steigerung

der Personalkosten mit den Verbänden der Leistungserbringer geeint, kommt dieser

ohne Nachweise zur Anwendung.

4) Eine Anpassung der Leistungsmerkmale der Leistungsvereinbarung, die mit ausdrückli-

cher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf keiner Kündigung der Leis-

tungsvereinbarung.
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V. WeitergehendeBestimmungen

$ 13 Arbeitsschutz

Für Bremen stellt die Senatorin für Kinder und Bildung bzw. für Bremerhaven der Magistrat

der Stadt Bremerhaven an den Schulen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheits-

schutzbestimmungen gemäß $ 8 des ArbSchG für die Mitarbeiter:innen des Leistungserbrin-

gers sicher. Die Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen, so insbesondere des Arbeitszeit-

gesetzes, obliegt dem Leistungserbringer.

$ 14 Haftung, Gewährleistung

Für Sach- und Personenschäden, die von den eingesetzten Mitarbeiter:innen des Leistungs-

erbringers verursacht werden, haftet der Leistungserbringer im Rahmen der gesetzlichen Best-

immungen.

Vl. Schlussbestimmungen

1) Die Parteien dieses Vertrages verpflichten sich, bei Anwendung, Auslegung, Überprü-

fung und Weiterentwicklung der vertraglichen Bestimmungen partnerschaftlich und pra-

xisorientiert zusammenzuarbeiten.

2) Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

3) Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Vereinbarung

4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der

Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien ersetzen in diesem Fall die unwirk-

same Bestimmung durch eine wirksame, die nach Sinn und Zweck der unwirksamen

möglichst ähnlich ist. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

5) Anderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform
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Geschlossen: Bremen, im Mäz 2Q26

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Leistungserbringer

Leistungsbeschreibung Schulbegleitung - Eingliederungshilfe nach g35a SGB Vlll

i.V.m. $ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB lX

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.01.2026 -3i.12.2027

Berichtsraster Qualitätsprüfung Schulbegleitung

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3



Rahmenleistungsbeschreibung Schulbegleitung - Eingliederungshilfe nach $ 112

Abs. 1 Nr. 1 SGB lX

1

1 Leistungsbezeich-
nung

Die Schulbegleitung ist eine ambulante Unterstützungs leistung der

Eingliederungshilfe. sie ist eine Hilfe zur schulbildung, insbeson-

derä zur Erfüllung der Schulpflicht, und gehört zu den in $ 112 SGB

lX aufgeführten Leistungen zur Teilhabe an Bildung.

2. Rechtsgrundlage Eingliederungshilfe gem. S 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB lX

3. Kurze Beschrei-
bung der Leistung

Die Schulbegleitung bemisst sich nach dem individ
der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen

uellen Bedarf
und hat die Auf-

gabe ihnen einen gleichberechtigten schulbesuch zu ermöglichen.

öie Eingliederung in den Schulalltag soll dabei möglichst selbstbe-

stimmt u nd eigenverantwortlich wah rgenommen werden.
Der individuelle Unterstützungsbedarf ergibt sich aus der Wechsel.
wirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die eine
gesells-chafttiche Teilhabe mit hoher wahrscheinlichkeit länger als

6 Monate behindern können.

4 Personenkreis Das Leistungsangebot rich
ner körperlichen, geistige
Sinnesbeeinträchtigung, di
in der jeweils gültigen Fassung gehören

tet sich an Kinder und Jugendliche mit ei-
n und/oder Mehrfachbehinderung oder
e zum Personenkreis nach S 99 SGB lX

5. Zielsetzung Nach $ 3 Abs. 4 S. 1 Bremisches
ben die Bremischen Schulen den

Schulgesetz (BremSchulG) ha-
Auftrag, sich zu inklusiven Schu-

len zu entwickeln. Dies beinhaltet insbesondere, dass der Unter-
richt und das weitere Schulleben für behinderte und nicht behin-

derte Schüler:innen gemeinsam gestaltet wird ($ 4 Abs. 5 S. 1

BremSchulG). Vor diesem HinterQrund kommt der Schulbegleitung
in der Schule für Leistungsberechtigte eine besondere Bedeutung
zu.

6. Leistunq
6.1 Art der Leistung Der Umfang und die Art der im jeweiligen Einze lfallzu erbringen-

den schulbegleitung wird von der senatorin für Kinder und Bildung

bzw. dem Magistrat der Stadt Bremerhaven auf Grundlage von

Stellungnahmen des Gesundheitsamtes Bremen bzw. des Gesund-
heitsamtes Bremerhaven sowie von Stellungnahmen der mobilen
Dienste der Spezialförderzentren der Senatorin für Kinder und Bil-

dung und der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren
im L-eistungsbescheid an die Leistungsberechtigten festgelegt' Bei

den mobilen Diensten handelt es sich - abhängig von der Behinde-
rung - um die mobilen Dienste der Schule für Körperbehinderte, die

Schute für Sehbehinderte, die Schule für Schwerhörige und Gehör-
lose. Die mobilen Dienste in Bremen sind auch für die Bremerhave-
ner Schüler:innen zuständig.

Der Umfang und die Art der Leistung sind im Gesamtplanverfahren
nach den Regelungen des $ 1 17 ff SGB lX - Teil 2 - bedarfsge-
recht zu ermitteln. Die lntensität und die Dauer der zu erbringenden
Leistung richten sich nach dem jeweiligen individuellen Teilhabebe-
darf sowie nach der Dauer des Schulbetriebes.
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Die Art der zu erbri ngenden Leistung steht in Abhängigkeit zu der
Art und Schwere der Behinderung und des daraus folgenden Be-

darfs. ln Anlage 1 zu dieser Rahmenleistungsbeschreibung sind
die zu erbringenden Leistungen und die hierfür erforderliche Quali-
fikation der Assistenzkräfte differenziert nach Art und Schwere der
Behinderung festgeschrieben. Die Katalogisierung der zu erbrin-
genden Leistungen in Anlage 1 ist nicht abschließend.

Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung
der Leistung richten, ist zu entsprechen, soweit sie angemessen
sind. Bei der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung sind
insbesondere auch pädagogische, schulorganisatorische und wirt-
schaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Wünschenswert ist die
Konzentration des Leistungserbringers auf einzelne Schulen, wenn

dadurch Synergien, insbesondere im Fall einer notwendigen Ver-
tretung einer Schulbegleitung aufgrund von Krankheit o.ä., durch
Mehrfachbetreuung nutzbar gemacht werden können. Dabei muss

die notwendige Koordination zwischen dem LeistungserbringÖ; und

der Schule im Hinblick auf einen geordneten Schulbetrieb und Un-

terrichtsablauf gewährleistet werden kön nen.

Die Schulbegleitung kann nach S 112 Abs. 4 SGB lX an mehrere
Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden, soweit dies
nach $ 104 SGB lX für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und
eine solche Regelung im Leistungsbescheid an die Leistungsbe-
rechtigten getroffen worden ist. Wünschen der Leistungsberechtig-
ten ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind.

ln den Fällen des rechtskreisübergreifenden Poolings (gemein-

same lnanspruchnahme bzw. Mehrfachbetreuungen im sozialrecht-
lichen Dreiecksverhältnis)gelten in der Stadtgemeinde Bremen die
Regelungen dieser Rahmenleistungsbeschreibung auch für die

nach $ 35a SGB Vlll Leistungsberechtigten. ln Bremerhaven ent-
scheidet der örtlich zuständige Eingliederungshilfeträger über die

rechtskreisü bergreifende Anwend ung der Rahmenleistungsbe-
schreibung. DiiVerpflichtung zur Eritellung eines Hilfeplans nach

S 36 SGB Vlll bleibt bestehen.

Die Schulbegleitung greift nicht ein in den Kern der pädagogischen

Wissensvermittlung. Dies ist Aufgabe der Schule.

Die Tätigkeit der Schulbegleitung unterliegt der Dienst- und Fach-
aufsicht des Leistungserbringers. Er trägt dafür Sorge, dass die
von ihm eingesetzten Schulbegleitungskräfte das Hausrecht der
Schulleitung beachten.

6.2 lnhalt der Leistung Bei der Schulbegleitung handelt es sich um eine Unterstützung zur
Teilhabe der Leistungsberechtigten am schulalltag. Diese steht er-
gänzend zu den Aufgaben der Schule, um eine Teilhabe am Unter-

richt zu ermöglichen. Die inhaltliche Umsetzung der individuellen
Begleitung ric.-htet sich an den persönlichen Bedürfnissen / Bedar-

fen der Leistungsberechtigten aus. Sie zielt darauf, eine größtmög-
liche Selbständigkeit der Leistungsberechtigten zu erreichen.
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6.3 Abgrenzung / Be-
rücksichtigung an-
derer Leistung

Die Ldistung der Schulbegleitung ist abzugrenzen von
r vorräflgigen Leistungen anderer Sozialleistungsträger, inklu-

sive Reha Träger,
o den Leistungen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur

Pflege,
o den Hilfen zur Erziehung.

Die Schulbegleitung umfasst keine Pflegeleistungen, für die eine
Pflegefachkraft nach dem Pflegeberufegesetz erforderlich ist.

Abweichend von diesem Grundsatz oilt folqendes:
Während der Erbringung der Schulbegleitung können pflegerische

Tätigkeiten erforderlich sein. Es muss sich dabei um Tätigkeiten
handeln, die nicht den Einsatz einer Pflegefachkraft erfordern. Sol-
che pflegerischen Tätigkeiten treten wegen ihres geringen zeitli-
chen und inhaltlichen Umfangs zugunsten der Zielsetzung der Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung nach $ 90 Abs.4 SGB lX zurück.
Die dafür erforderlichen Tätigkeiten werden somit als Teil der
Schulbegleitung angesehen. Sie werden von der Person, die die
Schulbegleitung leistet, gleichfalls erbracht.

Die Abgrenzung zu vorrangigen Leistungen erfolgt im Rahmen des
Gesamt- bzw. Teilhabeplanverfahrens. Der Umfang und die Ab-
grenzung der jeweiligen Leistungen wird im Gesamt- bzw. Teilha-
beplan dokumentiert.

Die Erbringung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege im
Rahmen der Schulbegleitung nach $ 37 SGB V sind ausgeschlos-
sen. Zu den Leistungen der häuslichen Krankenpflege gehören die
medizinischen Maßnahmen sowie die Maßnahmen der Behand-
lungssicherungspflege , z.B. zur Übenruachung und Sicherung der
medizinischen Maßnahmen bei einer Diabetes Erkrankung. Diese
Leistungen unterliegen der Leistungsverpflichtung der gesetzlichen
Kran kenversicheru ng .

Soweit in Schulen auch Leistungen der häuslichen Krankenpflege
gem. S 37 SGB V zu erbringen sind, ist mit der Ausführung ein
Pflegedienst zu beauftragen, der einen Versorgungsvertrag nach

$ 132a SGB V abgeschlossen hat.

6.4 Umfang der Leis-
tung

Die Schulbegleitung kann an allen Wocheqtagen in der Schulzeit
entsprechend der individuellen Absprache mit der leistungsberech-
tigten Person in Anspruch genommen werden. Hierzu gehört in den
Ganztagsschulen auch der Nachmittag.

6.5 Direkte personen-
bezogene Leistun-
gen

Zu den Leistungen der Schulbegleitung gehören nach Absprache
mit den Personensorqeberechtioten und dem Leistunqsberechtiq-
ten insbesondere die
. Unterstützung für lebenspraktische AnfOrderungen, hierzu

zählen u.a. Hilfen beim An- und Ausziehen von Kleidungsstü-
cken und Schuhen, Hilfen beiToilettengängen und den hiermit
verbunden hygienischen Aufgaben, Hilfen bei Einnahme von
Mahlzeiten,
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kraft, hierzu zählen u.a. Hilfen bei der Bereitstellung von Ar-
beits- und Lernmaterialien, Hilfen bei der Ausführung von Ar-
beitsaufträgen, wie z.B. zeitweise Übernahme von Schreibar-
beiten, Hilfen bei feinmotorischen Anforderungen, wie z.B.

beim Schreiben, Schneiden etc.,
r Unterstützung beim Einsatz unter Handhabung von Hilfsmit-

teln, hierzu zählen u.a. Hilfen bei der Nutzung von schreibhil-
fen, Funkübertragungsanlagen (FM-Anlagen), Lesegeräten so-

wie Hilfestellung beim Einsatz von Gehhilfen, Rollstühlen etc.

o Hilfen bei der Begleitung/Betreuung auf dem Schulweg, bei in-

nerschulischen wegen, bei Pausen sowie bei schulveranstal-
tungen, Klassenfahrten und Exkursionen,

o unterstützung von Leistungsberechtigten mit kognitiven Beein-

trächtigungen in erheblichem Umfang (2.8. einer Autismus-
Spektrum StOrung und / oder einer anderen geistigen Behin-

derung). Hierzu zählen u.a. Strukturierungs- und Orientie-

rungshilfen, begleitete Auszeiten, Umsetzung von Maßnah-

men zum Schutz vor selbst- und fremdgefährdenden Verhal-
ten.

. Unterstützende Hilfen im Unterricht nach Anleitung

Der vorstehende Leistungskatalog ist nicht abschließend

der Lehr-

Beteiligung an der Gesamt- / Teilhabeplanung sowie Erstel-

lung von Berichten zur Gesamtplanung und die Teilnahme

an Fallkonferenzen
Dokumentation und Erstellen regelmäßiger Tätigkeitsbe-
richte,
Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und Kooperati-

onspartnern, Therapeuten, Amtern und Behörden,

Teilnahme an Fallbesprechungen und an den Klassen-
Teamsitzungen in der Schule,
lnformation der Schul-/Klassenleitung bei Konflikt- und

Problemsituationen, bei erheblicher Gefährdung der körper-

lichen Unversehrtheit der Leistungsberechtigten, bei Miss-

brauch oder Gewalt, beiAnhaltspunkten zur Kindeswohlge-
fährdung.

a

a

a

a

a

m
n

6.6 lndirekte Leistun-
gen

o Organisation und Leitung des Dienstes,
o Fall- und Teambesprechungen, Arbeitskreise,
o Fortbildung und SuPervision,
. Qualitätssichernde Maßnahmen entsprechend der gesetzli-

chen Vorgaben Dritter,
o fallunspezifische Arbeit mit relevanten Akteuren im stadtteil

Sonstige Leistun-
gen

6.7

Die Schulbegleitung ist eine aufsuchende
die in der Schule erbracht wird

U nterstützu ngsleistu ng,6.8 Leistungsort

4
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Personelle Aus-
stattu

7

derem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5

Jahre)ein erweitertes Führungszeugnis nach $ 30a Abs. 1 des Bun-

deszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen, welches nicht älter

als drei Monäte ist- Unbeschadet dessen, hat der Leistungserbringer

unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm be-

kannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts,

eine solche Straftät begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafver-

folgung eingeleitet worden sind. Diese Regelungen betreffe.n auch

Ehienämfliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die

Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrau-

ensverhältnissen haben.
Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflich-
ten in dieser Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechtete Vorlage der enveiterten Führungszeugnisse ist in

den Qualitätsberichten zu bestätigen'
Gemäß $ 37a Abs. 1 SGB lX treffen die Leistungserbringer geeig-

nete Maßnahmen zum Schutz der Leistungsberechtigten vor Ge-

walt. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung und umsetzung ei-

nes auf diä Dienstleistungen zugeschnittenen Gewaltschutzkon-

zepts.

Rahmetm vonnlen dasserzustelhat sichDer Leistungserbringe
be-nun ner Persomit ntaktKo LeistuzuT rechtigtenngsbekeitenätig

ln 1 24e ern dewerden die ichtnvermitteltoder swegenschäftigt
wordenrteiltverunten Straftatenn2 BSG IX ena rechtskräftigAbs. g
besonauss ch der stenhatZweck e be lungesemZu disind

7.1 Allgemeine Anfor-
derungen an die
personelle Ausstat-
tung

gende Kräfte mit folgenden Qualifikationen eingesetzt:
. sozial erfahrene Personen (ohne pädagogische Formalquali-

fikation mit Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen), die nach ihrer Persönlichkeit geeignet sind (Tä-

tigkeitsgruppe A),
o pädagogische Kräfte mit einem Ausbildungsabschluss als

Sozialaisistent:in, Kinderpfleger:in, Heilerziehungspflegehel-
fer:in oder pädagogische Kräfte mit einer vergleichbaren

Qualifikation oder einer formalen Gleichstellung zu diesen

Ausbi ldu ngsabschlüssen (Tätigkeitsg ru ppe B).

ln begründeten Einzelfällen können Erzieher:innen, Heilerzie-

hungäpfleger:innen mit staatlicher Anerkennung oder andere Kräfte

mit äls gleichwertig festgestellten Abschlüssen als einzusetzende

Qualifikätion vereinbart werden, sofern der Bedarf der Leistungsbe-

rechtigten dies erfordert (Tätigkeitsgruppe C).

Aus Gründen der Vereinheitlichung, vergleichbarkeit und zur Ge-

währleistung einer gleichbleibenden Qualität der Leistungen der

schulbegleiiung, sind die Anforderungen an die fachliche Mindest-
quatifikaüon zui Erbringung der Schulbegleitung in Abhängigkeit zu

der Art und schwere der Behinderung und des daraus folgenden

Bedarfs in Anlage 1 zu dieser Rahmenleistungsbeschreibung fest-

geschrieben.

Zur Erbringung der Leistungen der Schulbegleitung werden fol-Qualifikation des
Personals

5
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Die einzusetzende Qualifikation der
von der senatorin für Kinder und Bildung bzw. dem Magistrat der

stadt Bremerhaven im Rahmen der Bedarfsfeststellung festgelegt:

Ü ber die vergleichbare Qualifikation anderer Ausbildungsab-
schlüsse und deren Zuordnung in die Qualifikationsstufen entschei-

det die senatorin für Kinder und Bildung bzw. der Magistrat der

Stadt Bremerhaven.

Die Auswahl und die Anstellung der zur Ausführung des Auftrages
jeweils geeigneten und erforderlichen Mitarbeiter:innen führt der

Leistungserbringer aus.

Der Leistungserbringer garantiert im Falle des Ausfalls einer einge-

setzten schu lbegleitu ngskraft schnellstmöglich, spätestens nach

Ablauf von dreiiagen, eine Vertretung, sofern eine schulinterne

Vertretungsregelung nicht möglich ist.

Sch u lbegleitungskräfte wird

Die fachliche Leitung / Koordination
sche Leitung sowie die Koordination

umfasst d ie fachlich-Pädagogi-
und Qualitätssicherung der

Leistungserbringung.

Fachliche Leitung
und Koordination

7.3

Zu gewährleisten ist eine ordn
zen der Leistungsfähigkeit, Wi

ungsgemäße und an den Grundsät-
rtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus-

gerichtete Geschäftsfü hrung und Verwaltu ng

7.4 Geschäftsführung
und allgemeine
Verwaltung

chen und technischen Voraussetzungen stellt der Leistungserbrin-
ger zw Verfügung.

hinaus benötigten räumli-Der Einsatzort ist die Schule Die darüberBetriebsnotwen-
dige Anlagen und
Ausstattungen

8

QualitätL

deskindersch utzgesetzes,
formation im Kinderschutz
$ 8a SGB Vlll.

rna-KoordAnleituliche undnItstel edi fachLeistu gseDer ng rbringer
Quadie litäts-örenh auchDazus che geSchulder eitution ngbegl

Bremi-11deseru Grundauflitätssich snentwicklu und ng lageQuag
Bun-ES1Abs. SGB dnach 31 I IX,hLanscher sdesra menvertrag

n-u ndkationrzu mKom unrGesetzdem
ruba en mZUd RahÄ menverelnSOWIE ng

9.1 Qualitätssicherung
und -entwicklung

o Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen,
. Vorliegen eines Vertrages zur Schulbegleitung,
r Vorhalten eines schriftlichen Konzeptes,
r Regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und

Fallsupervision u. bedarfsgerechte Fort- und weiterbildung,

r Kooperation mit relevanten Akteuren für die Leistungserbrin-

gung;
. Teilnahme an Gremien zur schaffung passgenauer Unterstüt-

zungsleistungen.

ität9.2

6
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Prozessqualität

o Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung., Doku-

mentation ünd Koordination der individuellen Planung der Leis-

tung unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten, seiner An-
gehörigen und sonstigen Bezugspersonen,

o flexible und bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung
o Planung und Dokumentation: Entwicklung, Planung, Umset-

zung, überprüfung, Fortschreibung und Koordination der indivi-

duellen Planung der Leistung unter Einbeziehung der Leistungs-

berechtigten, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugsperso-

nen,
r Planungssicherheit: Gesicherte, flexible und bedarfsgerechte

Personaleinsatzplanung, inkl. geplanter Ausfallsicherung,
r Assistenzbegleitung: Fachliche und inhaltliche Beratung und Be-

gleitung der Leistungsberechtigten und den Mitarbeitenden

Erqebnisqualität

. Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten,
o regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgra-

des gemaß den individuellen Zielbn im Gesamt- und Teilhabe-
plan,

. überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung

der Maßnahmen sowie der faohlichen weiterentwicklung des

Angebotes.

wird diese in allen wesentlichen Punkten schriftlich dokumentiert.

Und zwar insbesondere durch:
. Einsatzpläne / DienstPläne,
r Einsatzbestätigungen/Leistungsnachweise,
. Dokumentationen (2. B. Fallbesprechungen),
o Qualitätsbericht/Personalliste.

Beieiner unplanmäßigen Beendigung der schulbegleitung, wird die

Senatorin ftii Kinder und Bildung bzw. der Magistrat der Stadt Bre-

merhaven kurzfristig über die ausschlaggebenden Gründe für die

Beendigung der Schul begleitung (schriftlich) u nterrichtet'

Der Träger der Eingliederungshilfe hat das Recht, lnhalt, Umfang

unO Quätitat der durchgeführten t-eistungen zu prüfen, z. B. durch

Kontrolle der zu fertigenden Dokumentationen.

Die Dokumentation wird vom Leistungserbringer für dje Dauer der

schulbegleitung und auch nach der Beendigung der schulbeglei-
tung für weitere 5 Jahre, unter Beachtung einschlägiger daten-

schutzrechtlicher Bestimmungen, aufbewah rt'

Zu Beginn des schuljahres stellt der Leistungserbringer der sena-
torin füJ Kinder und Bildung bzw. dem Magistrat der Stadt Bremer-

haven eine Liste des von ihm eingesetzten Personals mit den Na-

Um die Arbeit der Schulbegleitung nachvollziehbar zu machen,

men Qualifikationen und der desüber das V

7
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erwe iterten po EE ichen Führungsze ugntsses zu f Verfügung N a

heres rege It das h terzu heran zuziehende Verfahren der Senatorin

für Kind
haven.

er und Bi ldung bzw des Mag istrats der Stadt Breme r-

10 Vergütung der
Leistung

Erbrachte Leistungen der Schulbegleitung von sozialerfahrenen
Personen bzw. von pädagogischen Fachkräften, werden mit einer

Stundenpauschale vergütet, die abhängig vom bewilligten Leis-

tungsumiang pro Woche der jeweiligen Leistungsberechtigten in

der Schule, auf eine Monatspauschale hochgerechnet wird.

Mit der Monatspauschale sind alle direkten, indirekten und sonsti-
gen Leistungen sowie Ausfallzeiten abgegolten. sie beinhaltet alle

mit der Leistungserbringung bei wirtschaftlicher Betriebsführung

und sparsamen Mitteleinsatz notwendigen Personal-, sach- und ln-
vestitionskosten.

Ein Anspruch auf Vergütung besteht, sobald für die jeweiligen Leis-

tungsberechtigten eine Leistungsbewilligung des zuständigen Trä-
gers der Eingliederungshilfe vorliegt.

BeiAbbruch oder Beginn der Leistung innerhalb eines laufenden

Monats, erfolgt eine tageweise Abrechnung.

Die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten, inklusive der Kosten der

Unterkunft, Tagesfahrten / Exkursionen sowie für Ausflüge und Ein-

trittsgelder sind bereits in der Vergütung enthalten und daher nicht
gesondert abzurech nen.

11. Gültigkeit Die Rahmenleistungsbeschreibung ist
als Anlage zum Landesrahmenvertrag

gültig ab dem 01 '03.2025

j

B
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Anlage 1 zur Rahmenleistungsbeschreibung Schulbegleitung

I

Qualifikation der
Assistenzkraft

Beeinträchtigung der
Leistu n gsberechti gte n

Mögliche Leistung
der Schulbeglei-
tuno

Ohne besondere
Formalqualifika-
tion
(Tätigkeitsgrqppe
A)

Beeinträchtigung des Stütz- oder Bewe-
gungssystems in erheblichem Umfang:

wie z.B.
r Spastische und schlaffe Lähmungen
r Halbseitenlähmungen/Hemiparese
. Querschnittslähmungen/Paraparese
r Beeinträchtigung der Beweglichkeit der

oberen Gliedmaßen
r Lähmungserscheinungen oder Schwäche

aller 4 Gliedmaßen /
Tetraparese

r progreSSive schwere Muskelerkrankung
r Chronische entzündliche Rheumaerkran-

kungen
. Gliedmaßenfehlbildung
r Multiple Sklerose in Abhängigkeit zur Aus-

prägung der Beeinträchtigungen
r Ausgeprägte Skoliose
. Bestimmte Knochenerkrankungen
o Folgen von Kinderlähmung in Abhängig-

keit zur Ausprägung der Beeinträchtigun-
gen

Schädigung oder Fehlfunktion eines inne-
ren Organs oder der Haut in erheblichen
Umfang:

wie z.B.
r Asthma-/Bronchitis-Erkrankungen in Ab-

hängigkeit zur Ausprägung der Beein-
trächtigungen

o Herzinsuffizienz in Abhängigkeit zur Aus-
prägung der Beeinträchtigungen

o Niereninsuffizienz in Abhängigkeit zur
Ausprägung der Beeinträchtigungen

r schwere generalisierte Gefäßerkrankun-
gen

o Fortgeschrittene Tumorerkrankungen mit
Beeinträchtigung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit

r schwere Epilepsie
o schwere generalisierte Hauterkrankung

Sinnesbeeinträchtigu ngen
r Sehbeeinträchtigungen
r Hörbeeinträchtigungen

Hilfen bei lebensprak-
tischen Anforderun-
gen (wie z. B. An- und
Ausziehen von Beklei-
dungen, Toilettengän-
gen, Essenseinnahme
o.ä.)
Hilfen im Unter-
richt nach Anlei-
tung der Lehr-
kraft (wie z. B.
Bereitstellung
von Arbeitsma-
terialien, Hilfen
beifeinmotori-
schen Anforde-
rungen o. ä.)
Hilfen im Um-
gang mit Hilfs-
mitteln, Hilfen
beim Raum-
wechsel
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Qualifikation der
Assistenzkraft

Beeinträchtigung des Leistungsbe- Mögliche Leistung
der Schulbegleitung

pädagogische
Qualifikation
(Sozialassistentlin,
Kinderpfleger:in,
Heilerziehungs'
pflegehelfer:in
oder vergleichbare
Qualifikation)
(TätigkeitsgrupPe
B)

Kognitive Beeinträchtigung in erhebli-
chem Umfang
z. B. Autismus-SPektrum-Störu ng

Strukturierungs-
und Motivations-
hilfen, begleitete
Auszeiten
Umsetzung von Maß-
nahmen zum Schutz
vor selbst- und fremd-
gefährdendem Verhal-
ten
Hilfen beim Auf-
bau sozialer
Kompetenzen

Hinweis: Die Auflistung ist nicht abschließend. Sie soll einen ersten Eindruck vermitteln

Abgestimmt in der UK 5

10

Stand 1 1.02.2025


